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1. GELTUNG
1.01. Diese Geschäftsbedingungen gelten für al le Verträge, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich Bera-
tungsleistungen.

1.02. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind 
natürl iche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung ge-
treten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbst-
ständige berufl iche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

1.03. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen 
sind natürl iche oder jurist ische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung 
getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbständigen berufl ichen Tätigkeit handeln.

1.04. Auftraggeber und Kunden im Sinne der Geschäfts-
bedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

1.05. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende All-
gemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, 
nicht Vertragsbestandtei l, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schrift l ich zugestimmt.

1.06. Der Vertrag bestimmt sich ausschließlich nach dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, wie es für Inlands-
geschäfte gi lt. Ausgeschlossen ist insbesondere die Anwend-
barkeit der einheit l ichen Gesetze über den internationalen 
Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss von inter-
nationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen.

2. ANGEBOT UND ABSCHLUSS
2.01. Angebote sind stets freibleibend; technische Änderun-
gen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht 
bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Ertei lte 
Aufträge werden für uns erst bindend, wenn sie von uns 
schrift l ich bestätigt werden. Als Auftragsbestätigung gilt im 
Falle umgehender Auftragsausführung auch der Lieferschein 
bzw. die Warenrechnung. Der Kunde erhält eine Durchschrift 
des Auftragsscheins. Er ist zur sofort igen Prüfung unserer 
Auftragsbestätigung verpfl ichtet. Etwaige Abweichungen von 
seiner Bestellung sind unverzüglich zu rügen. Unterbleibt dies, 
so richtet sich der Vertragsinhalt nach dem Inhalt unserer 
Auftragsbestätigung.

2.02. Soweit unsere Verkaufsangestel lten oder Handelsver-
treter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen 
geben, die über den schrift l ichen Vertrag hinausgehen, be-
dürfen diese stets der schrift l ichen Bestätigung.

2.03. Mündliche Erklärungen von Personen, die zu unserer 
Vertretung unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränk-
bar bevollmächtigt sind, bleiben von den vorstehenden  
Regelungen unberührt. 

2.04. Offensichtl iche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechen-
fehler sind für uns nicht verbindlich. Die zum Angebot ge-
hörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen,  
Berechnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, soweit 
nichts anderes vereinbart, nur annähernd maßgebend. 

2.05. Ist der Käufer Unternehmer gi lt ferner folgendes: Zu-
sätzliche Vertragsbedingungen, auch technischer Art, ergeben 
sich aus ergänzenden Lieferbedingungen und Preisl isten, 
insbesondere auch betreffend Maße und deren Berechnung, 
Glasdicken, Preisermitt lung, Kisten- oder Packungsinhalt, 
Verpackung, Frachtkosten, Pfandgeld, u. a. m.

3. LIEFERFRISTEN UND VERZUG
3.01. Wünsche des Kunden hinsichtl ich des Liefertermins 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt, sind jedoch nicht 
verbindlich. Eine etwa vereinbarte Lieferfr ist beginnt erst 
mit dem Eingang aller erforderl ichen Unterlagen des Kunden 
bei uns zu laufen (Zeichnungen, Maße, Schablonen etc.).

3.02. Teil leistungen und Teil l ieferungen sind in zumutbarem 
Umfange zulässig. Abschlagszahlungen können wir in ange-
messenem Umfange in Rechnung stel len.

3.03. Eine Ausführungs- bzw. Lieferzeit verlängert sich – 
auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt 
höherer Gewalt und al len unvorhergesehenen, nach Ver-
tragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu 
vertreten haben. Dies gi lt auch dann, wenn diese Umstände 
bei unseren Vorl ieferanten oder Subunternehmern eintreten.

3.04. Für durch Verschulden unserer Vorl ieferanten oder 
Subunternehmer verzögerte oder unterbliebene Leistungen 
(Unmöglichkeit) haben wir in keinem Falle einzustehen. Wir 
verpfl ichten uns jedoch, evtl. Ersatzansprüche gegen den 
Vorl ieferanten an den Käufer abzutreten.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG, VERPACKUNG
4.01. Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. 
Die Verpackung erfolgt nicht posit ionsweise, sondern aus-
schließlich nach transport- und produktionstechnischen  
sowie umweltpolit ischen Gesichtspunkten. Stets bestimmt 
das größere Maß der Einheit die Verpackungslänge. 
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4.02. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zu-
fäl l igen Untergangs und der zufäl l igen Verschlechterung  
der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Sache an den Spediteur (auch bei Ver  - 
laden auf eigenem Transportfahrzeugen), den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt auf den Käufer über. 

4.03. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zu-
fäl l igen Untergangs und der zufäl l igen Verschlechterung  
der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit 
der Übergabe der Sache auf den Käufer über.

4.04. Die Übergabe der Ware gilt spätestens als erfolgt,  
sobald sie dem Kunden von der Anlieferungsstel le auf be-
festigter Fahrbahn und auf dem Wagen zur Verfügung steht. 
Ist die Zufahrt nach Ansicht des Anlieferers nicht befahrbar, 
erfolgt die Übergabe dort, wo ein einwandfreies An- und  
Abfahren des Fahrzeuges gewährleistet ist.

4.05. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im  
Verzug der Annahme ist.

4.06. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden 
des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und 
auf Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der 
Versandbereitschaft der Übergabe gleich. Mit Einlagerung 
wird die Warenrechnung sofort fäl l ig.

4.07. Das Abladen ist al leinige Angelegenheit des Kunden, 
der für geeignete Abladevorrichtungen zu sorgen und die 
erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. Wartezeiten werden 
entsprechend im Güterfernverkehr gem. KVO und im Güter-
nahverkehr gem. GNT berechnet. 

4.08. Verlangt der Kunde in Abweichung von den vertrag-
l ichen Vereinbarungen Hilfestel lung beim Abladen (ein-
schließlich Abladevorrichtung), Weitertransportieren oder 
Einsetzen, so wird dieser Aufwand zusätzl ich in Rechnung 
gestel lt. Die Mitwirkung bei diesen Arbeiten bedeutet jedoch 
keine Übernahme einer zusätzl ichen Haftung oder Gefahr-
tragung.

4.09. Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur  
leihweise zur Verfügung gestel lt. Die Rückgabe der Ver-
packungseinheiten ist uns vom Kunden innerhalb von drei 
Wochen schrift l ich anzuzeigen und die Verpackung bereit-
zustel len. Unterbleibt dies, sind wir berechtigt, rückwirkend 
Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in 
Rechnung zu stel len. Der Kunde ist verpfl ichtet, nach Erhalt 
der Rechnung innerhalb von 10 Tagen den Rechnungs - 
betrag auszugleichen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der 
Kunde in Zahlungsverzug.
 

5. PREISE UND ZAHLUNG
5.01. Die Preise gelten in EURO ab Werk zuzüglich Verpa-
ckung, Fracht- und sonstigen Versandkosten sowie Umsatz-
steuer in der jeweils geltenden Höhe (Kaufpreis).

5.02. Bei unseren Preiskalkulationen setzen wir voraus, 
dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Posit ionen 
unverändert bleiben, etwa erforderl iche Vorarbeiten bereits 
vol lständig ausgeführt sind und wir unsere Leistungen in 
einem Zug – ohne Behinderung – erbringen können. Unsere 
Angebote basieren auf der Leistungsbeschreibung des Kun-
den, ohne Kenntnis der ört l ichen Verhältnisse.

5.03. Soll die Lieferung oder Leistung vier Monate nach 
Vertragsschluss oder später erfolgen, verpfl ichten sich die 
Vertragspartner bei Änderung von Kosten, Löhnen usw. über 
den Preis zu verhandeln. 

5.04. Wir sind berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen, 
wenn unsere Leistungen ohne unser Verschulden über den 
vereinbarten Zeitraum hinaus verzögert werden. 

5.05. Der Kunde verpfl ichtet sich, nach Erhalt der Ware  
innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach  
Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 
Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fäl l igen 
Schuldposten zuzüglich darauf angefal lener Schuldzinsen 
verwandt. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Käufer 
mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand be-
findet.

5.06. Zahlungen im Scheckverfahren bedürfen stets der  
besonderen Vereinbarung. Schecks werden nur erfül lungs-
halber angenommen. Gutschriften über Schecks erfolgen 
abzüglich der Auslagen mit Wertstel lung des Tages, an dem 
wir über den Gegenwert verfügen können.

5.07. Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geld-
schuld mit 5 % p. a. über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Dem Unternehmer werden als Verzugszinsen 8 % p. a. über 
dem Basiszinssatz berechnet. Gegenüber dem Unternehmer 
behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden geltend 
zu machen.

5.08 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräft ig festgestel lten  
Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus 
früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäfts-
verbindung kann nicht geltend gemacht werden. Einseit ige 
Rechnungsabzüge für die Entsorgung von Verpackungsma-
terial, insbesondere Transportverpackungen, sind nicht statt-
haft.
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5.09. Etwaige vereinbarte Sicherheitsleistungen können von 
uns durch Bürgschaft aus dem Nettobetrag abgelöst werden.

5.10. Ansprüche des Auftragnehmers auf Werklohn verjähren 
in fünf Jahren.
 

6. EIGENTUMSVORBEHALT
6.01. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das 
Eigentum an der Ware bis zur vol lständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten 
wir uns das Eigentum bis zur vol lständigen Begleichung  
al ler gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der  
Geschäftsbeziehung vor. Dies gi lt auch dann, wenn einzelne 
oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rech-
nung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und  
anerkannt ist. 

6.02. Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen 
Waren verbunden, so steht uns das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware zum Rechnungswert der anderen Ware und dem 
Verarbeitungswert zu. Erl ischt unser Eigentum durch Ver-
bindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns 
der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache 
im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und 
verwahrt sie für uns unentgelt l ich. Die hiernach entstehenden 
Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von 6.01.

6.03. Der Kunde ist verpfl ichtet, uns einen Zugriff Dritter 
auf die Ware etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige 
Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware sofort mit-
zutei len. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen 
Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

6.04. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Ver-
letzung einer Pfl icht nach Ziff. 6.03 dieser Bestimmung 
Vorkasse oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen 
bzw. im Weigerungsfal le vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware herauszuverlangen.

6.05. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordent-
l ichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tr itt uns bereits 
jetzt al le Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, 
die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtre-
tung ist der Unternehmer  zur Einziehung der Forderung  
ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst  
ein zuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungs  ver  - 
pf l ichtungen nicht nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

6.06. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unter-
nehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns.  
Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegen-
ständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Mit-
eigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten 
Ware zu den sonstigen verarbeitenden Gegenständen. Das-
selbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen vermischt ist.

6.07. Wir verpfl ichten uns auf Verlangen des Käufers die 
uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl insoweit 
freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden 
Forderungen um 20 % übersteigt.
 

7. MÄNGELRÜGE UND GEWÄHRLEISTUNG
7.01. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der 
Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesse-
rung oder Ersatzl ieferung. Hierdurch erhöhte Aufwendungen, 
insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
die dadurch entstehen, dass die verkaufte Sache an einen 
anderen Ort als den Sitz des Unternehmens oder den verein-
barten Ort verbracht worden ist, werden nicht übernommen. 
Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob 
die Nacherfül lung durch Nachbesserung oder Ersatzl ieferung 
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewähl-
ten Nacherfül lung zu verweigern, wenn sie nur mit unver-
hältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfül lung ohne erhebliche Nachtei le für den Verbraucher 
bleibt. Schlägt die Nacherfül lung fehl, kann der Kunde 
grundsätzl ich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rück-
tritt ) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrig-
keit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht 
dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

7.02. Für Mängel des Werkes leistet der Auftragnehmer  
zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung 
oder Neuherstel lung. Sofern der Auftragnehmer die Erfül lung 
ernsthaft und endgült ig verweigert, er die Beseit igung des 
Mangels und Nacherfül lung wegen unverhältnismäßiger 
Kosten ablehnt, die Nacherfül lung fehlschlägt oder sie dem 
Auftraggeber unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach 
seiner Wahl nur Herabsetzung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt ) und 
Schadenersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung (s. 8. 
Abschnitt) statt der Leistung verlangen.
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7.03. Unternehmer müssen uns offensichtl iche Mängel inner-
halb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware, in 
jedem Fall vor Einbau schrift l ich anzeigen; andernfal ls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausge-
schlossen. Weitere Obliegenheiten gemäß § 377 HGB bleiben 
unberührt. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeit ige Ab-
sendung. Den Unternehmer tr if ft die vol le Beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für  
den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststel lung des 
Mangels und für die Rechtzeit igkeit der Mängelrüge. Rügen, 
die gegenüber Außendienstmitarbeitern, Transporteuren 
oder sonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht werden, 
stel len keine form- und fristgerechten Rügen dar.

7.04. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von 2 
Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige 
Zustand der Ware festgestel lt wurde, über offensichtl iche 
Mängel schrift l ich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung 
der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt 
der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewähr-
leistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststel lung des 
Mangels. Das gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweis-
last für den Zeitpunkt der Feststel lung des Mangels tr if ft 
den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende 
Herstel leraussagen zum Kauf der Sache bewogen, tr if ft ihn 
für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten 
Gütern tr if ft den Verbraucher die Beweislast für die Mangel-
haft igkeit der Sache.

7.05. Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, 
Inhalten und Dicken, Gewichten und Farbtönungen sind im 
Rahmen der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Auch 
für den Zuschnitt und die Bearbeitung gelten die branchen-
üblichen Toleranzen. Physikalische Eigenschaften unserer 
Produkte sind nicht reklamationsberechtigt, so z. B. Interfe-
renzerscheinungen bei Mehrscheiben-Isol ierglas, Konden-
sation auf den Außenflächen bei Mehrscheiben-Isol ierglas, 
Anisotropien ( Ir isation) bei Einscheiben-Sicherheitsglas.

Für die Beurtei lung der visuellen Qualität von ISOLAR-Mehr-
scheiben-Isol ierglas gi lt im Übrigen die aktuelle Fassung der 
Richtl inie zur Beurtei lung der visuellen Qualität von Isol ier-
glas aus Spiegelglas. Eine Ausfertigung der Richtl inie kann 
von dem Kunden bei uns angefordert werden.

7.06. Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zu-
rückgehen auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-
dung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, 
Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung oder natürl iche Abnutzung. 

Für Glassprünge, die nicht in unserem Verantwortungsbe-
reich fal len (Glasbruchrisiko), wird ebenfal ls nicht gehaftet. 
Der Käufer ist verpfl ichtet, uns die Möglichkeit zu geben, 
den gerügten Mangel an Ort und Stel le festzustel len bzw. 
auf unser Verlangen den beanstandeten Gegenstand oder 
Muster davon zur Verfügung zu stel len; anderenfal ls entfäl lt 
die Gewährleistung. Bei Transport- oder Bruchschäden ist 
die Ware in dem Zustand zu belassen, in dem sie sich bei 
Erkennen des Schadens befindet.

7.07. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sach-
mangels nach gescheiterter Nacherfül lung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzan-
spruch wegen des Mangels zu. Die im Falle des Rücktritts 
erforderl iche Rücksendung der Ware an uns kann nur mit 
unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, 
die ohne unser vorheriges Einverständnis erfolgen, brauchen 
von uns nicht angenommen zu werden. In diesem Fall trägt 
der Kunde die Kosten der Rücksendung.

7.08. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfül lung 
Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm 
dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf 
die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften 
Sache. Dies gi lt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arg-
l ist ig verursacht haben.

7.09. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein 
Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die 
Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei ge-
brauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den 
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff.7.03 u. 7.04.).

7.10. Ist der Käufer Unternehmer, gi lt als Produktbeschrei-
bung grundsätzl ich nur die Produktbeschreibung des Her-
stel lers als vereinbart. Öffentl iche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung des Herstel lers stel len daneben keine ver-
tragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar.

7.11. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, 
sind wir ledigl ich zur Lieferung einer mangelfreien Montage-
anleitung verpfl ichtet und dies auch nur dann, wenn der 
Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Mon-
tage entgegensteht.

7.12. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns 
nicht. Herstel lergarantien bleiben hiervon unberührt.
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8. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG
8.01. Bei leicht fahrlässigen Pfl ichtverletzungen beschränkt 
sich die Haftung des Auftragnehmers auf den nach der Art 
des Werkes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden. Dies gi lt auch bei leicht fahrlässigen 
Pfl ichtverletzungen der gesetzl ichen Vertreter des Auftrag-
nehmers oder seiner Erfül lungsgehilfen.

8.02. Gegenüber Unternehmern haftet der Auftragnehmer 
bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentl icher Vertrags-
pfl ichten nicht.

8.03. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen 
nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter 
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei dem Auftrag-
nehmer zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei dem Auftragnehmer zurechenbaren Verlust des  
Lebens des Kunden.

9. DATENSCHUTZ
Der Kunde wird hiermit informiert, dass wir die im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen Daten 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatensc hutzgeset-
zes verarbeiten. 

10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND,  
ANZUWENDENDES RECHT

10.01. Es gi lt das Recht der Bundesrepublik Deutschland

10.02. Erfül lungsort für sämtliche Leistungen ist unser Ge-
schäftssitz.

10.03. Ist der Kunde Kaufmann, jurist ische Person des  
öffentl ichen Rechts oder öffentl ich-rechtl iches Sonderver-
mögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für al le Streit ig-
keiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe 
gi lt, wenn der Kunde keinen al lgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlicher  
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt sind.

10.04. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit 
dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder tei lweise unwirksam sein oder  
werden, so wird hierdurch die Gült igkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Die ganz oder tei lweise unwirk-
same Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, 
deren wirtschaftl icher Erfolg dem der wirksamen möglichst 
nahe kommt. 


